
Prüfungsordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

für Zahnmedizinische Fachangestellte

zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises von

Kursteil I: „Gruppen- und Individualprophylaxe“,

Kursteil II a: „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“,

Kursteil II b: „Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“,

Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“,

Kursteil III: „Praxisverwaltung“

vom 27. Januar 2006

Auf Grund von § 71 Abs. 6 i. V. m. §§ 79 Abs. 4, 54 Satz 2 und § 47 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 90 des Gesetzes zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrechts (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) hat, mit Zustimmung des Berufsbildungsausschusses der Landeszahnärztekammer vom 20. Oktober 2005, die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer am 2. Dezember 2005 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2006, S. 61), zuletzt geändert am 4. Dezember 2010 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2011, S. 58), folgende Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises beschlossen: 
I. Abschnitt

Prüfungsausschüsse

§ 1

Errichtung

Zur Abnahme der Prüfung bei Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises errichtet die Landeszahnärztekammer Baden-Würt​temberg Prüfungsausschüsse.

§ 2

Zusammensetzung und Berufung

(1)
Jeder Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfwesen geeignet sein.

(2)
Jedem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Arbeitgeber, eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Arbeitnehmer und eine Referentin oder ein Referent der Fortbildungseinrichtung an. Die Mitglieder haben Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.

(3)
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der Landeszahnärzte​kammer Baden-Württemberg für die Dauer der Kammerperiode berufen.

(4)
Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Bereich der Landes​zahnärztekammer Baden-Württemberg bestehenden Gewerkschaften und selb​ständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- und berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(5)
Die Referentinnen und Referenten der Fortbildungseinrichtung werden im Einver​nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle beru​fen.

(6)
Werden Mitglieder und stellvertretende Mitglieder nicht oder nicht in ausreichen​der Zahl innerhalb einer von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft sie die Landeszahn​ärztekammer Baden-Württemberg insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen.

(7)
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg aus wichtigem Grund abberufen werden.

(8)
Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und Zeit​versäumnisse ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Landes​zahnärztekammer Baden-Württemberg mit Genehmigung des Ministeriums für Arbeit und Soziales festgesetzt wird.

(9)
Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann.

§ 3

Befangenheit

(1)
Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwir​ken, die mit der Prüfungsbewerberin oder dem Prüfungsbewerber verheiratet oder verheiratet gewesen oder mit ihr oder ihm in gerader Linie verwandt oder ver​schwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht.

(2)
Des Weiteren dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die mit der Prüfungsbewerberin oder dem Prüfungsbewerber in einem Beschäftigungsver​hältnis stehen oder bei der gleichen Arbeitgeberin oder dem gleichen Arbeitgeber tätig sind.

(3)
Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen, oder Prüfungsteilneh​merinnen oder Prüfungsteilnehmer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg mitzuteilen, während der Prüfung dem jeweiligen Prüfungsausschuss. Die Mittei​lung muss vor Beginn der Einzelprüfung erfolgen.

(4)
Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Landeszahn​ärztekammer Baden-Württemberg, während der Prüfung der Prüfungsausschuss.

(5)
Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsaus​schusses nicht möglich ist, kann die Landeszahnärztekammer Baden-Württem​berg die Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss über​tragen. Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.

 § 4

Vorsitz, Abstimmung 

(1)
Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sollen nicht dersel​ben Mitgliedergruppe angehören.

(2)
Der Prüfungsausschuss beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 5

Geschäftsführung

(1)
Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg regelt im Einvernehmen mit den Prüfungsausschüssen deren Geschäftsführung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse.

(2)
Die Sitzungsprotokolle sind von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. § 22 Abs. 3 dieser Prüfungsordnung bleibt unberührt.

§ 6

Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge gegen​über Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbil​dungsausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Landeszahnärztekam​mer Baden-Württemberg.

II. Abschnitt

Vorbereitung der Prüfung

§ 7

Prüfungstermine

Die Prüfungen finden nach Abschluss des jeweiligen Kurses an einem von der Fort​bildungseinrichtung festzulegenden Termin statt.

§ 8

Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

a) den Nachweis einer mit Erfolg bestandenen Abschlussprüfung als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter beziehungsweise Zahnarzthel​ferin oder Zahnarzthelfer führt,

b) an der vorgeschriebenen theoretischen Unterrichtung zur Erlangung der geforder​ten Handlungsfähigkeit vollständig teilgenommen hat.

§ 9

Anmeldung zur Prüfung

Die Anmeldung zur Prüfung hat unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bei der Fortbildungseinrichtung zu erfolgen.

§ 10

Entscheidung über die Zulassung

(1)
Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Landeszahnärztekammer Baden-Württem-berg. 

(2)
Die Entscheidung über die Zulassung ist der Prüfungsbewerberin oder dem Prü​fungsbewerber rechtzeitig unter Angabe der Prüfungstage und des Prüfungsortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(3)
Eine ablehnende Entscheidung ist der Prüfungsbewerberin oder dem Prüfungsbe​werber unter Angabe von Gründen rechtzeitig mitzuteilen. Gegen die Nichtzulassung besteht die Möglichkeit des Widerspruchs bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und zwar beim dem zuständigen Prüfungsausschuss.
(4)
Die Zulassung kann, wenn sie auf Grund gefälschter Unterlagen oder falscher An​gaben ausgesprochen worden ist, vom Prüfungsausschuss bis zum letzten Prü​fungstag widerrufen werden.

§ 11

Regelungen für Behinderte

Behinderten sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemessenen Erleichterungen im Prüfungsverfahren einzuräumen. Art und Umfang der im Einzelfall zu gewähren​den Erleichterungen sind rechtzeitig mit der oder dem Behinderten zu erörtern.

III. Abschnitt

Durchführung der Prüfung

§ 12

Prüfungsgegenstand

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungs​teilnehmer die erforderliche Handlungsfähigkeit beherrscht und die notwendigen Kenntnis​se besitzt, die nach der Fortbildungsordnung für Zahnmedizinische Fachangestellte für den jeweiligen Kursteil erforderlich sind.

§ 13

Gliederung der Prüfung

Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen Teil (Fragebogen) und einen praktischen/ mündlichen Teil (Einzelprüfung in der Gruppe).

§ 14

Inhalt und Dauer der Prüfung

(1)
Beim Kursteil I, „Gruppen- und Individualprophylaxe“, beziehen sich schrift​licher und praktischer/mündlicher Teil der Prüfung auf folgende Gebiete:

· Grundlagen der Karies- und Parodontalprophylaxe

· Fragen der Belag- und Zahnsteinentfernung

· Fragen zum Instrumentenschleifen

· Fragen zur Oberflächenpolitur

· Fragen zur Vorbeugung durch Mundhygiene

· Fragen zur Vorbeugung durch Fluoridierung

· Fragen zur Vorbeugung durch  Ernährungslenkung

Der schriftliche Teil der Prüfung hat eine Gesamtdauer von 30 Minuten. Die prak​tisch/ mündliche Prüfung erfolgt in Einzelprüfungen in der Gruppe von maximal 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern und soll eine Gesamtdauer von 45 Minuten nicht überschreiten.

(2)
Beim Kursteil II a, „Herstellung von Situationsabformungen und Proviso​rien“, beziehen sich schriftlicher und praktischer/mündlicher Teil der Prüfung auf folgende Gebiete:

· Sinn und Zweck der provisorischen Versorgung, Materialien und Ausarbei​tungskriterien

· Abrechnung der provisorischen Versorgung

· Patienteninformation bei prothetischer, provisorischer und definitiver Versor​gung

· Fragen zur Abdrucknahme

· Fragen zur praktischen Herstellung provisorischer Versorgung

· Fragen zur praktischen Herstellung von Abformungen.

Der schriftliche Teil der Prüfung hat eine Gesamtdauer von 30 Minuten. Die prak​tisch/ mündliche Prüfung erfolgt in Einzelprüfungen in der Gruppe von maximal 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern und soll eine Gesamtdauer von 65 Minuten nicht überschreiten.

(3)
Beim Kursteil II b, „Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“, beziehen sich schriftlicher und praktischer/mündlicher Teil der Prüfung auf folgen​de Gebiete:

· Herstellung von Situationsabformungen

· Anprobe von Bändern

· Befestigen und Ausligieren von Bögen

· Entfernen von Klebe- und Zementresten

· Spezielle kieferorthopädische Prophylaxemaßnahmen.

Der schriftliche Teil der Prüfung hat eine Gesamtdauer von 30 Minuten. Die prak​tisch/ mündliche Prüfung erfolgt in Einzelprüfungen in der Gruppe von maximal 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern und soll eine Gesamtdauer von 45 Minuten nicht überschreiten.

(4) Beim Kursteil II c, „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“, beziehen sich schriftlicher und praktisch/mündlicher Teil der Prüfung auf folgende Gebiete:

-
Kofferdammtechniken

-
Fluoridierung

-
Fissurenversiegelung

-
Abrechnungsbestimmungen

Der schriftliche Teil der Prüfung hat eine Gesamtdauer von 30 Minuten. Die praktisch/mündliche Prüfung erfolgt in Einzelprüfungen in der Gruppe von maximal 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern und soll eine Gesamtdauer von 65 Minuten nicht überschreiten.

(5)
Beim Kursteil III, „Praxisverwaltung“, bezieht sich der schriftliche und münd​liche Teil der Prüfung auf folgende Gebiete:

· Abrechnungswesen

· Datenverarbeitung

· Administration.

Der schriftliche Teil der Prüfung hat eine Gesamtdauer von 60 Minuten. Die mündliche Prüfung erfolgt in Einzelprüfungen in der Gruppe von maximal 6 Teil​nehmerinnen oder Teilnehmern und soll eine Gesamtdauer von 30 Minuten nicht überschreiten.

§ 15

Prüfungsaufgaben

Die Prüfungsausschüsse beschließen im Einvernehmen mit der Landeszahnärzte​kammer Baden-Württemberg und der Fortbildungseinrichtung die Prüfungsaufgaben und erstellen Fragebögen.

§ 16

Nichtöffentlichkeit

(1)
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen oder Vertreter der obersten Landesbehörden und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg sowie Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können anwesend sein.

(2)
Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg andere Personen als Gäste zulassen, sofern keine Prüfungs​teilnehmerin oder kein Prüfungsteilnehmer widerspricht.

(3)
Die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Personen sind nicht stimmberechtigt und haben sich auch sonst jeder Einwirkung auf den Prüfungsablauf zu enthalten. Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur Mitglieder des Prüfungsaus​schusses anwesend sein.

§ 17

Leitung und Aufsicht

(1)
Beim schriftlichen Teil der Prüfung regelt die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss und der Fortbil​dungseinrichtung der Landeszahnärztekammer die Aufsichtsführung, die sicher​stellen soll, dass die Prüfungsteilnehmerinnen oder Prüfungsteilnehmer die Arbei​ten selbständig und nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen. 

(2)
Der praktische Teil der Prüfung wird von mindestens zwei, vom Prüfungsaus​schuss zu bestimmenden Mitgliedern des Prüfungsausschusses oder anderen sachkundigen Personen abgenommen.

(3)
Der mündliche Teil der Prüfung wird unter der Leitung der oder des Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss abgenommen.

(4)
Über den Ablauf der einzelnen Prüfungsteile ist jeweils eine gesonderte Nieder​schrift zu erstellen.

§ 18

Ausweispflicht und Belehrung

(1)
Die Prüflinge haben sich auf Verlangen der oder des Vorsitzenden oder der auf​sichtsführenden Person über ihre Person auszuweisen und zu versichern, dass sie sich gesundheitlich in der Lage fühlen, an der Prüfung teilzunehmen.

(2)
Die Prüflinge sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver​fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel und die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.

§ 19

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

Prüflinge, die sich einer Täuschungshandlung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufes schuldig machen oder entgegen wiederholter Aufforderung den er​gangenen Anweisungen zuwiderhandeln, sind von der aufsichtsführenden Person im Protokoll namentlich zu vermerken. Die Prüflinge können unter Vorbehalt an der wei​teren Prüfung teilnehmen. Über das weitere Verfahren entscheidet der Prüfungsaus​schuss nach Anhörung des Prüflings. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbe​reiteten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachträglich festgestellten Täu​schungshandlungen.

§ 20

Rücktritt, Nichtteilnahme

(1)
Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2)
Tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prüfungsleistungen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt (z. B. bestätigte Erkrankung durch Vorlage eines ärztlichen Attestes).

(3)
Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling ganz oder teilweise nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4)
Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den Umfang der gege​benenfalls anzuerkennenden Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsaus​schuss.

(5)
Bei Rücktritt oder Nichtteilnahme ohne wichtigen Grund besteht kein Anspruch auf Wiederholung der Fortbildung.

IV. Abschnitt

Bewertung der Prüfung,

Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 21

Bewertung

(1)
Die Prüfungsleistungen in den einzelnen Prüfungsteilen gemäß der Gliederung nach § 13 sowie die Gesamtleistung werden nur mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Als bestanden ist die Prüfung zu bewerten, wenn die Leistungen zwar Mängel aufweisen, aber im Ganzen den Anforderungen noch entsprechen.

(2)
Jede Prüfungsleistung in den einzelnen Prüfungsteilen wird von den an der Prü​fung jeweils beteiligten Mitgliedern des Prüfungsausschusses getrennt und selb​ständig beurteilt und bewertet. 

(3)
Unbeschadet von Absatz 2 Satz 1 kann der Prüfungsausschuss die Bewertung der Prüfungsleistung im schriftlichen beziehungsweise praktischen Prüfungsteil zwei, vom Prüfungsausschuss zu bestimmenden Mitgliedern des Prüfungsaus​schusses übertragen.
§ 22

Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

(1)
Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam das Ergebnis im mündlichen Prüfungs​teil und das Gesamtergebnis der Prüfung fest. Hinsichtlich der Feststellung des Prüfungsergebnisses im schriftlichen und praktischen Prüfungsteil gilt § 21 Abs. 3 entsprechend.

(2)
Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfling am letzten Prüfungstag mitteilen, ob sie oder er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber ist dem Prüfling unverzüglich eine von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei ist als Termin des Bestehens oder Nichtbe​stehens der Tag der Feststellung des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss einzusetzen.

(3)
Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststellung der Prüfungsergeb​nisse in den einzelnen Prüfungsteilen sowie über das Gesamtergebnis der Prü​fung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungs​ausschusses zu unterzeichnen.

§ 23

Prüfungszeugnis

(1)
Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfling von der Landeszahnärztekam​mer Baden-Württemberg einen fachkundlichen Nachweis in deutscher Sprache.

(2)
Der fachkundliche Nachweis enthält insbesondere:

· die Personalien des Prüflings,

· die Bezeichnung des Fortbildungszieles,

· den Zeitraum der Fortbildung,

· den Hinweis, dass die Prüfung „bestanden“ wurde,

· das Datum des Bestehens der Prüfung,

· die Unterschrift der oder des Beauftragten der Landeszahnärztekammer Ba​den-Württemberg mit Siegel.

§ 24

Nicht bestandene Prüfung

(1)
Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfling im Einvernehmen mit der Fort​bildungseinrichtung von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg einen schriftlichen Bescheid. 

(2)
Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 25 ist hin​zuweisen.

(3)
Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Vorstand der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg eingelegt werden.

V. Abschnitt
Wiederholungsprüfung
§ 25

Wiederholungsprüfung

(1)
Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden.

(2)
Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin wiederholt werden.

(3)
Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung (§§ 8 bis 10) gelten sinn​gemäß. Bei der Anmeldung sind außerdem auch der Ort und das Datum der vorangegangenen Prüfung anzugeben.

VI. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 26

Rechtsmittel

Ablehnende Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg sind bei ihrer schriftlichen Bekannt​gabe an die Prüfungsbewerberin oder den Prüfungsbewerber beziehungsweise Prü​fungsteilnehmerin oder Prüfungsteilnehmer mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.

§ 27

Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfling Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftliche Prüfungsarbeit (Fragebogen) ist ein Jahr, die Niederschriften gemäß § 17 Abs. 4 und § 22 Abs. 3 sind zwei Jahre aufzubewahren.

§ 28

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Zahn​medizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises von Kursteil I: „Gruppen und Individualprophylaxe“, Kursteil II a: „Herstellung von Situa​tionsabformungen und Provisorien“, Kursteil II b: „Hilfestellung bei der kieferortho​pädischen Behandlung“, Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“ und Kursteil III: „Praxisverwaltung“ tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises von Kursteil I, „Gruppenprophylaxe und Individualprophylaxe“, Kursteil II a, „Herstellung von Situa​tionsabformungen und Provisorien“, Kursteil II b, „Hilfestellung bei der kieferorthopä​dischen Behandlung“ und Kursteil III, „Praxisverwaltung“ vom 15. Januar 2004 außer Kraft.
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